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Einführungsverordnung zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswe-
sen (EV IVöB). 
Vernehmlassungsverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Regierungsrat hat die Finanzdirektion mit Beschluss vom 13. Januar 2021 ermächtigt, zur Einfüh-
rungsverordnung zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (EV IVöB) 
ein Vernehmlassungsverfahren zu eröffnen.  
 
Die Vorlage enthält die kantonalen Ausführungsbestimmungen zum national vereinheitlichten und total 
revidierten öffentlichen Beschaffungsrecht, das der Kanton Bern mit dem Gesetz über den Beitritt zur In-
terkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöBG) einführen will. Der Grosse 
Rat wird voraussichtlich in der Frühlingssession 2021 darüber beraten. Nähere Informationen zum neuen 
öffentlichen Beschaffungsrecht finden Sie im Internet unter www.be.ch/beschaffungen.  
 
Die Vernehmlassungsunterlagen stehen im Internet unter folgender Adresse zur Verfügung: 
www.be.ch/vernehmlassungen. 
 
Ihre Vernehmlassung senden Sie bitte bis am 13. April 2021 per E-Mail an thomas.fischer@be.ch. Herr 
Fischer steht Ihnen auch für Rückfragen zur Verfügung (+41 31 633 40 94). 
 
Für Ihre Teilnahme an der Vernehmlassung danken wir Ihnen. 
 
 Freundliche Grüsse 
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Regierungsrätin 

 


